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Text 

§ 393. (1) Der Finderlohn beträgt bei verlorenen Sachen 10 vH, bei vergessenen Sachen 5 vH des 
gemeinen Wertes. Übersteigt der gemeine Wert 2 000 Euro, so beträgt der Finderlohn in Rücksicht des 
Übermaßes die Hälfte dieser Hundertersätze. 

(2) Bei unschätzbaren Sachen und solchen, deren Wiedererlangung für den Verlustträger von 
erheblicher Bedeutung ist, ist der Finderlohn nach billigem Ermessen festzulegen; hierbei ist auf die 
Grundsätze des Abs. 1, auf die dem Finder entstandene Mühe und auf den dem Verlustträger durch die 
Wiedererlangung der gefundenen Sache verschafften Vorteil Bedacht zu nehmen. 


